
METREX – das Netzwerk der europäischen Ballungs- und Großräume 
_________________________________________________________________________ 
 
Außerordentliche elektronische Vollversammlung (eVV) am Freitag, 21. Mai, vor der 
außerordentlichen Vollversammlung (VV) bei der XXI. Vorstandssitzung von METREX 
in Riga am Samstag, den 29. Mai 2010 
__________________________________________________________________________ 
       
TAGESORDNUNGSPUNKT 
 
Freitag, 21. Mai, 9.00 - 18.00 Uhr 
 
1 Genehmigung der Änderung der Größe und Zusammensetzung des METREX-

Vorstands 
 
Hintergrund 
 
Die Satzung der AISBL (Internationale Vereinigung ohne Erwerbszweck) legt in Abschnitt 6, 
Artikel 14 fest: „Sollte die Vollversammlung entscheiden, dass die Anzahl der Mitglieder zu 
groß sei, als dass alle Vorstandsmitglieder sein könnten, wird sie über eine angemessene 
Zahl für den Vorstand entscheiden und sie wählen.". 
 
Der Vorsitzende Hannu Penttilä hat eine Lenkungsgruppe (LG) von METREX-Kollegen 
eingerichtet, um über die Größe und Zusammensetzung des Vorstands zu beraten und zu 
entscheiden, ob die Struktur geändert werden sollte. Der Vorstand besteht derzeit aus allen 
Mitgliedsräumen, die stimmberechtigt sind. METREX hat derzeit 46 stimmberechtigte 
Mitglieder, wie der beigefügte Anhang zeigt. 
 
Die LG hat sich zweimal in Brüssel getroffen und die Maßnahmenliste (Action Notes) kann 
auf der METREX-Webseite abgerufen werden. Die Gruppe kam zu dem Schluss, dass der 
Vorstand verkleinert werden könnte, damit er im Sinne des Netzwerks effektiver arbeiten 
kann. Die LG hat folgende Zusammensetzung und Struktur für den Vorstand vorgeschlagen. 
 
Vorsitzende(r)  Wird von der VV bei der Zweijahreskonferenz für eine Amtszeit von 

zwei Jahren gewählt und kann einmal wiedergewählt werden 
 
Zwei stellvertretende Werden von der VV bei der Zweijahreskonferenz für eine Amtszeit 
Vorsitzende   von zwei Jahren gewählt und können einmal wiedergewählt werden 
 
Sieben Vorstände Werden von der VV bei der Zweijahreskonferenz für eine Amtszeit 

von zwei Jahren gewählt und können einmal wiedergewählt werden 
 
Schatzmeister/Prüfer Wird vom Vorstand ernannt 
 
Generalsekretär  Wird vom Vorstand ernannt 
 
Gesamtvorstand 12 Mitglieder; die Stimme des Vorsitzenden gibt bei 

Stimmengleichheit den Ausschlag 
 
Dies bedeutet, dass dem Vorstand 21% statt 100% der stimmberechtigten Mitglieder von 
METREX angehören würden. 
 
Empfehlung 
 
Den METREX-Mitgliedern wird empfohlen, dass der Vorstand aus einem/einer Vorsitzenden, 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden und sieben ordentlichen Mitgliedern, die bei der 
Vollversammlung für zwei Jahre gewählt und einmal für weitere zwei Jahre wiedergewählt 
werden können, sowie dem/der Schatzmeister(in)/Buchprüfer(in) und Generalsekretär(in) 
besteht, wobei die beiden letzteren vom Vorstand ernannt werden. 
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